jusline”’

»» Recht. Schnell

Sie kdnnen die QR Codes niitzen um spater wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 2 StPOG Aufbau

StPOG - Steiermarkisches Pflichtschulorganisations-Ausfuhrungsgesetz 2000

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 05.09.2025

(1) Die Volksschule besteht aus der Grundstufe | und der Grundstufe Il, die zusammen die Grundschule bilden. Die
Grundstufe | umfasst bei Bedarf die Vorschulstufe sowie die 1. und 2. Schulstufe, die Grundstufe Il die 3. und 4.
Schulstufe. Ausgenommen bei gemeinsamer Fihrung hat jeder Schulstufe jeweils eine Klasse zu entsprechen, soweit
die Schulerzahl dies zulasst.

(2) Bei zu geringer Schilerzahl kdnnen mehrere Schulstufen in einer Klasse zusammengefasst werden. Solche Klassen
sind in Abteilungen zu gliedern, wobei eine Abteilung eine oder mehrere - in der Regel aufeinander folgende -
Schulstufen zu umfassen hat.

(3) Zur Ermoglichung des zeitweisen gemeinsamen Unterrichtes von Kindern ohne sonderpadagogischen und Kindern
mit sonderpadagogischem Forderbedarf kdnnen zeitweise Volksschulklassen und Sonderschulklassen gemeinsam

gefuhrt werden.
(4) Volksschulen kdnnen als ganztagige Volksschulen gefiihrt werden.

Anm.: in der Fassung LGBI. Nr. 81/2017

In Kraft seit 01.09.2017 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=LgblAuth&Lgblnummer=81/2017&Bundesland=Steiermark&BundeslandDefault=Steiermark&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
file:///

	§ 2 StPOG Aufbau
	StPOG - Steiermärkisches Pflichtschulorganisations-Ausführungsgesetz 2000


